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Verordnung
über die volkseigenen Kombinate, Kombinatsbetriebe 

und volkseigenen Betriebe

vom 8. November 1979

I.

Verantwortung und Stellung des volkseigenen Kombinats 
und Kombinatsbetriebes

§ 1

(1) Das volkseigene Kombinat als grundlegende Wirtschafts
einheit der materiellen Produktion ist eine moderne Form der 
Leitung und Organisation in Industrie und Bauwesen sowie 
weiteren Bereichen der Volkswirtschaft auf der Grundlage 
des einheitlichen staatlichen Volkseigentums. Es verfügt über 
wissenschaftlich-technische, Produktions- sowie Absatzkapazi
täten. Das Kombinat gewährleistet die enge Verbindung von 
wissenschaftlich-technischer Forschung, Projektierung und 
technologischer Vorbereitung der Produktion einschließlich des 
erforderlichen Rationalisierungsmittelbaus, der entscheiden
den Zulieferungen sowie der Absatz- und Kundendienstorga
nisationen mit dem Ziel der effektiven und qualitätsgerechten 
Produktion von Enderzeugnissen für die Volkswirtschaft, den 
Staat, den Export und die Versorgung der Bevölkerung. Es 
organisiert mit den Plänen einen weitgehend geschlossenen 
Reproduktionsprozeß und vertieft dazu die Spezialisierung, 
Konzentration und Kooperation mit dem Ziel, das Verhältnis 
von Aufwand und Ergebnis ständig zu verbessern.

(2) Das Kombinat übt seine Tätigkeit in Verwirklichung der 
Beschlüsse der Partei der Arbeiterklasse und im Auftrag des 
sozialistischen Staates auf der Grundlage der Gesetze und an
deren Rechtsvorschriften aus.

(3) Das Kombinat besteht aus Kombinatsbetrieben oder Be
triebsteilen.

§ 2

(1) Die volkswirtschaftliche Verantwortung des Kombinats 
besteht in der
— Sicherung der bedarfsgerechten Produktion der in den 

staatlichen Plänen festgelegten Enderzeugnisse in Menge, 
Qualität und Wert;

— Entwicklung neuer Erzeugnisse mit wissenschaftlich-tech
nischem Höchststand und ihrer kurzfristigen Überführung 
in die Produktion, wobei der Anteil an Spitzenleistungen 
im wissenschaftlich-technischen Niveau, in der Funktions
sicherheit, der Formgestaltung und zur Senkung der Kosten 
ständig zunehmen muß;

— Organisierung des Reproduktionsprozesses des Kombinats 
auf die rationellste und effektivste Weise unter Anwendung 
modernster Technologien bei minimalem Bauaufwand;

— ständigen Erweiterung der Produktion, besonders durch 
Rationalisierungsinvestitionen bei sinkendem Anteil des 
Bauaufwandes;

— planmäßigen Verbesserung des Verhältnisses von Aufwand 
und Ergebnis, der Senkung der Selbstkosten bei gleichzei
tiger Erhöhung des Wertzuwachses durch Qualitätsproduk
tion;

— Organisation einer effektiven Absatztätigkeit, insbesondere 
beim Export einschließlich des erforderlichen Kundendien
stes;

— kontinuierlichen Verbesserung der Arbeits- und Lebensbe
dingungen der Werktätigen, insbesondere in der materiel
len Produktion.

(2) Das Kombinat verwirklicht die ihm von den zuständigen
Organen übertragenen Aufgaben zur Stärkung der Landesver
teidigung einschließlich der Unterstützung der sozialistischen
Wehrerziehung der Werktätigen.

§3

(1) Das Kombinat ist Bestandteil der einheitlichen sozialisti
schen Volkswirtschaft. Es ist verpflichtet, das ihm anver
traute Volkseigentum zu schützen und zu mehren.

(2) Das Kombinat verfügt über Fonds des einheitlichen 
staatlichen Volkseigentums, die aus den zentralen Fonds des 
Kombinats und den Fonds der Kombinatsbetriebe bestehen. 
Das Kombinat ist berechtigt, Fonds im Rahmen der Rechtsvor
schriften und des Planes zu bilden, zu besitzen, zu nutzen 
und über sie zu verfügen. Die zentralen Fonds des Kombinats 
sind getrennt von den Fonds der Kombinatsbetriebe auszu
weisen. Das Kombinat ist verpflichtet, die Fonds mit höchst
möglichem volkswirtschaftlichem Nutzeffekt einzusetzen.


